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§ 12 PatG
 PatG - Patentgesetz 1970

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Wenn eine Vereinbarung besteht, nach der künftige Er ndungen des Dienstnehmers dem Dienstgeber gehören

sollen (§ 7), so hat der Dienstnehmer jede Er ndung, die er macht, ausgenommen solche, die o enbar nicht unter die

Vereinbarung fallen, dem Dienstgeber unverzüglich mitzuteilen. Der Dienstgeber hat binnen vier Monaten nach dem

Tag, an dem er diese Mitteilung erhalten hat, dem Dienstnehmer zu erklären, ob er die Er ndung auf Grund der

bestehenden Vereinbarung als Diensterfindung für sich in Anspruch nimmt.

(2) Versäumt der Dienstnehmer diese Mitteilung, so haftet er dem Dienstgeber, unbeschadet des diesem zustehenden

Anspruches auf die Er ndung, für den Ersatz des Schadens, der auch den entgangenen Gewinn umfaßt. Versäumt der

Dienstgeber die Erklärung oder gibt er eine verneinende Erklärung ab, so verbleibt die Erfindung dem Dienstnehmer.
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